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densgericht: dadurch konnte die Wahl dem Volk uns
Milkelbar überlasten werden.

Michel will in jeder Pfarrgcmeinde nicht nur cd

mn Friedensrichter sondern auch ein Frievensgerichê
haben. kDie Fortsetzung folgt.)

Vollzèehttngsdirektoritt m.
Das Vollziêhilngsdîrektorèllm der einen und

»mthetibar n helvctîschîZî Republik. An
das helvetische Volk.

Bürger Helvetiensl
Die Feinde eurer Ruhe und euers Glückes geben sich

alle Mühe, euch Verdacht gegen die Anstalten eurer Res
gierung beizubringen. Das Direktorium haltet es für
Pflicht, euch mitvüterlichcm Zutrauen den ganzen Inhalt
derZefeh!e,die es den Regierungsstatthàr» ercheilt hat,
bekannt zu machen. In der alten Ordnung der Dins
ge wäret ihr alle für das Vaterland bewaffnet, und
wäret bereit für dasselbe euer Leben aufzuopfern. Ihr
hattet euere Obrigkeit damals für treulos gehalten,
wenn sie nicht in Zeiten für euere Sicherheit und für
den Schuz des Vaterlandes gesorgt hatte. Nun was
die alte Regierung für euch, die ihr nicht frei, sondern
Unterthan wäret, that, das thut nun das Direktorium
für euch, freie Bürger. Es hat befohlen, daß alle
junge Mannschaft vom igten bis ins ogsteJahr wie-
der in den Waffen geübt werden solle; daß in jedem
Dorfe ein Trüllmeister und in jedem Kanton ein Gc-
neralaufseher oder Inspektor aus euem Mitbürgeru
solle angestellt werden, »eiche durch ganz Helvetien
ein einförmiges Eperzitium einführen sollen. Diese
Anstalt soll die ganze militärische Einrichtung vorbes
reiten, um sie aller Orten auf den gleichen Fuß zu

stelle», und deswegen ist es nöthig, die Namen und
die Anzahl der jungen Mannschaft zu kennen, damit
sie wieder, wie ehedem, in Milizregnnenter eingetheilt
werden mögen; nur soll dies künftig besser dem Alter
nach geschehen.

Das Direktorium giebt euch die Heiligsie Fusiches

rung, daß von Seire der stanz à sich en Regierung nicht
die mindeste Auffoderung, zur Stellung von Hülfss
truppen geschehen ist, und daß die Hriedensunters
Handlungen zwischen den benachbarten Machten mcht
abgebrochen sind. Alle Anstalten, die also gemacht

worden, sind Vorsichtsmaaßregel», um unser Vaters
land vor Schaden zu bewahren, euer Eigenthum
du«h euch selbst zu schützen, innere Ruhe aufrecht

zu erhalte!», und euch vor Freund und Feind als ein
bewaffnetes tapferes Volk, ehren und respekmen zu

mächen. Sind in jedem Distrikte Freiwillige, Ve vor
allen andern ihrer Mitbürger bereit waren, den Schuz
»es Vaterlandes auf den Gränzen im Nothfall unter
dem Commando ihrer eigenen Offiziers zu übernehs

men, so iß der Befehl an die Regierungsstatchalter

ercheilt, ihre Namen ehrenvoll einzuschreiben, und
dem Direktorium Offiziers vorzuschlagen, die Anhangs
sichtest an Freiheit und Verfassung haben, und das
Zutrauen ihrer Mitbürger besitzen.

Dieß find die heiligen Zusichcrunqen, die euch
das Direktorium feierlich beksunt macht, um euch
gegen alle Verläumdmigm böswilliger Unruhstifter,
die das Vaterland in Gefahr bringen î nuten, zu vers
wahren; und die Schande von euch abzulehnen!, euch
einer Wafftimbung zu entzi.hen, die allein euch und
eure Nachkommen zu einem edlen, freien Schweitzer-
Volk aufs neue und auf immer emporheben kann.

Geben in Luzern den 4ttn Wintern». 1793.
L.) Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Unterzeichnet: Laharpe.
Zm Namen des Direktoriums der Gen. Sec.

Unterzeichnet: Mousson.
Zu drucken und zu publizieren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei.
Fr. Bern. Meyer.

Aus einem Briefe.
Zurich 6. November.

Alle junge Lenke von» kosten bis zum sZsten Jahre
-haben sich in unserm Kanton mit Anstand und Em-
schiossenheit bei S«r Auffoderung zum Kriegsdi n,ie
uns zur Vertheidigung des Vaterlandes cic.fchreiben
lassen. Man zählte deren heute schon 6--14, also 4Z5
über die bestimmte Zahl. Alle Distrikte sind schon in
Compagnien getheilt, deren der Kanton an Zo stellt.
Hin und wieder gab's zwar einige von den OUgarchen
Wahrscheinlich aufgewiegelte und bezahlte SVrftcr,
allein die jungen Zärichgebieter wiesen sie bald zur
Ruye. Im Distrikt H orge n z. B. sprengte ein soft
cher Aufwiegler das alte Märchen aus: „der Unkers
statthafter vcrheete es, daß alle junge Mannschaft
an die äusserste Meercsgränzc ziehn müse! < — Aber
der saubre Herr ward jogkich vors Gericht gebracht,
um zu erzählen, von wem er das Liebchen gelernt
habe! — Der brave Stattvafter Pfcnninger und
seine UntcrstatLhairer und Agenten, so wie alle und jede
des Kantons Zürich, zeigrcn sich bei dieser Gelegen-
heit als acht« Schweizer, die der Freiheit welch seyn
wollen.

Nein, ihr edeln, schweizerischen Jünglinge, nicht
für Areindlinge sollt ihr fechten, sondern für den ctg»
nen Heers, wenn »as Vaterland einst um Hülse ru-
sen sostw! Versammelt euch um eure Fahnen, mit ei-

ner furchtbaren Entschlossenheit, frei zu leven und
frei zu sterben, die den Schweizer anzeigt und laßt
es den Völkern umher wissen, daß der Geist Misier
Lorwelt so wenig verschwunden sey, aïs sv unsere
Gebirge sind. Stesset die arglistige VcrläumdMig sit
Boden l frei wollen wir lebe», oder sterben!
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